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Geänderte Befristungsanforderungen an die Beschäftigung von angestelltem 
wissenschaftlichem Personal inklusive Studentischer und Wissenschaftlicher 
Hilfskräfte  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Deutsche Bundestag hat im Dezember 2015 den E ntwurf e ines Ersten Gesetzes zur 
Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes beschlossen. N achdem das  G esetz 
Ende Januar durch den Bundesrat gebilligt wurde, wird es  voraussichtlich spätestens im 
März 2016 in Kraft treten.  
 
Die bislang geltenden Regelungen führten zu einem hohen Anteil kurzer Beschäftigungs-
verhältnisse an H ochschulen. M it der  Ä nderung des  Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
will der  G esetzgeber künftig unsachgemäße K urzzeitbefristungen verhindern. Z iel i st di e 
Schaffung pl anbarer und v erlässlicher K arrierewege f ür den w issenschaftlichen 
Nachwuchs.  
Um di eses Z iel z u er reichen, w urden f olgende w esentliche G esetzesänderungen v orge-
nommen.  
• Eine B efristung bi s zu ei ner G esamtdauer v on j eweils 6 J ahren v or und nac h der  

Promotion ist künftig nur möglich, wenn die Beschäftigung zur Förderung der eigenen 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung erfolgt. 

• Während hi nsichtlich der  B efristungsdauer bislang k einerlei E inschränkungen g alten, 
muss die Befristungsdauer künftig so bemessen sein, dass sie der angestrebten 
Qualifizierung angemessen ist.  

 
• Bei e iner Dr ittmittelbefristung soll die vereinbarte Befristungsdauer dem bewilligten 

Projektzeitraum entsprechen.  

Rundschreiben mit 
hoher Priorität 
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• Eine Befristung des aus Drittmitteln beschäftigten nichtwissenschaftlichen Personals ist 
zukünftig nicht mehr auf Grundlage des WissZeitVG möglich. (Die Universität Konstanz 
hat jedoch schon immer eine Befristung nach Teilzeit- und Befristungsgrund bevorzugt.) 

• Die studienbegleitende Beschäftigung von studentischen Hilfskräften und wissenschaft-
lichen Hilfskräften mit Bachelorabschluss im konsekutiven Masterstudiengang wird nun 
im § 6 WissZeitVG gesondert geregelt und dar f in der  Summe nicht mehr als 6  Jahre 
betragen.  

 
Für di e P raxis der  Befristung des  w issenschaftlichen P ersonals an der  U niversität 
Konstanz werden sich danach im Einzelnen folgende Änderungen ergeben: 
 
Qualifizierungsbefristung, § 2 Abs. 1 WissZeitVG 
Im Fall einer Befristung nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG (6+6-Regelung) muss künftig in jedem 
Einzelfall k onkret d argelegt w erden, inwieweit di e B eschäftigung d er w issenschaftlichen 
Mitarbeiterin oder des  Mitarbeiters dient (also welches konkrete Qualifizerungsziel ange-
strebt wird), und welche Zeitdauer zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist, um darauf 
basierend eine angemessene Befristungsdauer bestimmen zu können.  
 
Bezogen auf die einzelnen Karrierephasen bedeutet dies folgendes:  
 
Erste Qualifizierungsphase (vor Abschluss einer Promotion)  
Wird k onkret eine P romotion ang estrebt, i st z weifellos v on ei ner w issenschaftlichen 
Qualifizierung auszugehen.  
 
In di esem F all muss s ich di e B efristungsdauer an  d er v oraussichtlichen D auer de s 
Promotionsvorhabens or ientieren, w obei di e übl iche D auer v ergleichbarer P romotions-
vorhaben herangezogen werden kann. Wie lang dies ist, ist von der Fächerkultur abhängig 
und kann nur im Einzelfall bestimmt werden. Es ist grundsätzlich von einer mehrjährigen 
Befristungsdauer auszugehen. Sind z. B. im Arbeitsplan der Betreuungsvereinbarung nach 
2 Jahren detaillierte Zwischenergebnisse vorzulegen, auf deren Grundlage über die Fort-
setzung des  P romotionsvorhabens e ntschieden w ird, wäre i n di esem F all di e 2 -jährige 
Befristung des Vertragszeitraumes für die Förderung des Qualifikationsziels Promotion als 
angemessen anzusehen, s elbst w enn v on einer d urchschnittlichen P romotionsdauer i n 
diesem Fach von 5 Jahren auszugehen ist.  
 
Wenn k eine P romotion a ngestrebt w ird, ist ei ne w issenschaftliche Qualifizierung 
gleichwohl denk bar. So k ann w issenschaftliche Q ualifizierung bei spielsweise i n dem 
Erwerb von F ähigkeiten u nd K enntnissen in den Bereichen Forschungsmanagement, 
Akquisition, et c. ( beispielsweise dur ch E rarbeitung v on P rojektanträgen) l iegen. 
Maßgeblich i st i mmer, das s die Art d er w issenschaftlichen Qualifizierung z u ei ner 
erfolgreichen beruflichen Karriere innerhalb oder außerhalb der Wissenschaft befähigt.  
 
Pauschale Aussagen zur Angemessenheit der Vertragsdauer lassen s ich auch hier nicht 
treffen. Maßgeblich ist, welcher Zeitraum für die konkret angestrebte Qualifizierung sinnvoll 
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ist. Angemessen könnte z.B. die Dauer eines Projekts sein, in welchem die Mitarbeiterin 
oder der Mitarbeiter eingesetzt wird.  
 
Allgemein s ollte i n d iesem Z usammenhang beac htet w erden, dass s ich di e ba den-
württembergischen Universitäten mit dem Hochschulfinanzierungsvertrag dazu verpflichtet 
haben, Verträge mit einer Laufzeit von unter zwei Jahren nur in begründeten Ausnahme-
fällen z u schließen, und die U niversität K onstanz ei ne R ichtlinie z ur B efristung v on 
Arbeitsverträgen erarbeitet hat.  
 
Zweite Qualifizierungsphase (nach Abschluss einer Promotion) 
Die Karrierewege in der Postdoc-Phase sind heutzutage vielfältig. Zunehmend erfolgt die 
für eine Berufung auf eine Professur erforderliche Qualifizierung nicht mehr ausschließlich 
über eine Habilitation, sondern auf anderen Wegen (z.B. Juniorprofessur oder eine Nach-
wuchsgruppenleitung).  
 
Darüber hi naus m uss ei ne w issenschaftliche Q ualifizierung i n der  P ostdoc-Phase ni cht 
zwingend ei ne P rofessur zum Z iel haben.  Auch i n di eser P hase k ann w issenschaftliche 
Qualifizierung bei spielsweise darin bes tehen, F ähigkeiten und K enntnisse z u er werben 
(z.B. i m Forschungsmanagement), di e z u ei ner er folgreichen ber uflichen K arriere 
(innerhalb oder außerhalb der Wissenschaft) befähigen.  
 
Hinsichtlich der angemessenen Befristungsdauer ist im Falle der Habilitation grundsätzlich 
die übl iche Dauer entsprechender Vorhaben heranzuziehen, wobei Zwischenschritte (wie 
beispielsweise der Zeitpunkt einer Zwischenevaluation) berücksichtigt werden können.  
 
Wenn kein formales Qualifizierungsziel verfolgt wird, gilt wie in der ersten Qualifizierungs-
phase ( s.o.) auc h hier, das s der  Z eitraum s innvoll s ein m uss, um  di e angestrebte 
Qualifizierung z u er reichen, un d z wei J ahre nur  i n begründeten Ausnahmefällen u nter-
schritten werden sollten.  
 
Drittmittelbefristung, § 2 Abs. 2 WissZeitVG 
Befristete Arbeitsverträge k önnen auch k ünftig una bhängig dav on, o b i m R ahmen des 
Beschäftigungsverhältnisses ei n formales Qualifikationsziel v erfolgt w ird oder  nicht, a uf 
den Tatbestand der Drittmittelbefristung gestützt werden. Voraussetzung dafür ist, dass  
• die Beschäftigung überwiegend aus Mitteln Dritter finanziert wird,  
• die Finanzierung für eine bestimmte Aufgabe und Zeitdauer bewilligt ist, und  
• die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter überwiegend der Zweckbestimmung dieser Mittel 

entsprechend beschäftigt wird.  
Diese V oraussetzungen s ind d urch Vorlage ent sprechender P rojektunterlagen 
(Zuwendungsbescheid o.ä.) im Einzelfall nachzuweisen.  
 
Die vereinbarte B efristungsdauer soll k ünftig der  D auer d es bew illigten P rojektzeitraums 
entsprechen. Insbesondere bei  längeren B ewilligungszeiträumen kann a ber a uch ei ne 
beispielsweise a n definierte P rojektabschnitte anknüpfende V ereinbarung der  
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Vertragslaufzeit angemessen sein. Es empfiehlt sich daher bereits bei der Antragsstellung 
von D rittmittelprojekten au f ei ne d etaillierte A bgrenzung v on A ufgabenpaketen und 
Teilprojekten zu achten, um darauf anschließend eine befristete Beschäftigung stützen zu 
können.  
 
Die g eänderten A ntragsvordrucke un d I nformationsblätter s ind i m I ntranet der  Personal-
abteilung verfügbar oder können über folgende Links direkt aufgerufen werden:  
 
• Antrag auf Einstellung / Verlängerung /Arbeitszeitänderung ………… Akademischen 

Mitarbeiter/innen:  
http://www.uni-konstanz.de/intra/persabt/files/Beschaeftigungsantrag-22-02-2016.pdf  

• Ergänzung zum Antrag auf Einstellung, Weiterbeschäftigung von wissenschaftlichen 
Beschäftigten:  
http://www.uni-konstanz.de/intra/persabt/files/Ergaenzungsbogen-zum-
Einstellungsantrag-22-02-16.pdf  

• Ausfüllhilfe der Personalabteilung zu Beschäftigungsanträgen:  
http://www.uni-konstanz.de/intra/persabt/files/Ausfuellhilfe-
Beschaeftigungsantraege-neu.pdf 

• Merkblatt zum arbeitsrechtlichen Befristungsgrund der Beschäftigung aus Mitteln  
http://www.uni-konstanz.de/intra/persabt/files/Befristungsgrund.pdf  

• Antrag auf Einstellung / Verlängerung / Arbeitszeitänderung… von Wissenschaftlichen / 
Studentischen Hilfskräften:  
http://www.uni-konstanz.de/intra/persabt/files/Antrag_Version_2016_1.pdf  

• Auskunftsbogen für Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte:  
http://www.uni-konstanz.de/intra/persabt/files/Auskunftsbogen-fuer-Studentische-und-
Wissenschaftliche-Hilfskraefte-22-02-2016.pdf  

• Information zur Beschäftigung von Studentischen und Wissenschaftlichen Hilfskräften  
http://www.uni-konstanz.de/intra/persabt/files/Infoblatt-mit-Links_2016.pdf  

• Kalkulationstabelle Studentische Hilfskräfte:  
http://www.uni-konstanz.de/intra/persabt/files/KOSTTAB_o.A.ab_1.4.2014_V_2016.pdf  

• Kalkulationstabelle Wissenschaftliche Hilfskräfte m. Bachelor-Abschluss im 
konsekutiven Masterstudium:  
http://www.uni-
konstanz.de/intra/persabt/files/KOSTTAB_m.BA.ab_1.4.2014_V_2016.pdf 

• Kalkulationstabelle Wissenschaftliche Hilfskräfte (Master-, Diplom-, Magisterabschluss) 
http://www.uni-konstanz.de/intra/persabt/files/KOSTTAB_m.A.ab_1.4.2014_V_2016.pdf   
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Für ev entuelle R ückfragen s tehen I hnen n eben der  Lei tung der  Personalabteilung di e 
Personalsachbearbeiterinnen od er P ersonalsachbearbeiter s elbstverständlich g erne z ur 
Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Issel  
 
2.  per E-Mail-Verteiler an Personalabteilung  
 
3.  Einstellen ins Intranet der Universität Konstanz bis 31.12.2016 sowie Intranet Personal-

abteilung unter Angestellte und Hiwis 
 
4.  Per E-Mail-Verteiler an Forschungsverwaltung z. K.  

(Forschungssupport und Projektadministration) 


